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Bauleitplanung /Flächennutzungsplan der Gemeinde Appenheim Bebauungsplan 
Steinbachmühle, hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Absatz 1 BauGB  
AEXT2500043/01 (Bitte bei Schriftwechsel immer angeben!) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für das oben genannte Schreiben, das wir zur Kenntnis genommen 

haben. 

 

Von unserer Seite bestehen keine Bedenken gegen die vorliegende Planung oder 

Baumaßnahme. 

 

Zurzeit sind in diesem Planungs-/Baubereich keine Netzausbauarbeiten geplant 

oder in der Ausführung. 

 

Im oben genannten Planungs-/Baubereich sind Versorgungsanlagen unseres 

Unternehmens vorhanden, auf die entsprechende Rücksicht zu nehmen ist. 

 

Bei Kreuzungen oder Näherungen zu Anlagen der EWR Netz GmbH ist 

entsprechende Rücksicht zu nehmen. Die genaue Lage der Leitungen ist durch 

Handschachtung festzustellen. Die nachstehenden angegebenen Schutzstreifen 

oder Mindestabstände sind zu beachten. 

 

Die Schutzstreifen sind von jeglicher Bebauung und Bepflanzung mit Bäumen oder 

tiefwurzelnden Sträuchern freizuhalten. Vorstehende Tätigkeiten innerhalb der 

Schutzstreifen sind der EWR Netz GmbH anzuzeigen und Schutzmaßnahmen mit 

der EWR Netz GmbH abzustimmen. 

 

Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung dürfen die nachstehenden 

Mindestabstände bei der Verlegung von Leitungen ohne Sondermaßnahmen nicht 

unterschritten werden. Die Sondermaßnahmen sind mit der EWR Netz GmbH 

abzustimmen. 

 

Darüber hinaus dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die den 

Bestand, den Betrieb oder die Unterhaltung der Leitungen beeinträchtigen oder 

gefährden.         ... 



 

 

Seite 2 zum Schreiben vom 25.02.2025 

 

Wir verweisen auch auf behördliche Festlegungen, die einschlägigen Vorschriften 

und anerkannten Regeln der Technik. 

 

Für Schäden, die auf eine Missachtung der vorstehenden Vorgaben beruhen, haftet 

der Verursacher. 

 Mindestabstand / 

lichter Abstand 

Schutzstreifen 

beiderseits 

Leitungsmitte 

Niederspannungskabel 0,2 m  

Straßenbeleuchtungskabel 0,2 m  

Mittelspannungskabel 0,2 m  

Mittelspannungsfreileitung  10 m 

Wassertransportleitung (Kennz. HW) 1,5 m 5 m 

Wasserverteilungsleitung (Kennz. VW) 0,4 m  

Gas Hochdruckleitung (Kennz. HGD) 1,5 m 3,0 m 

Gas Mitteldruckleitung (Kennz. VGM) 0,4 m 1,5 m 

Gas Niederdruck (Kennz. VG) 0,4 m  

 

Bauunternehmungen sind anzuweisen, vor Baubeginn aktuelle Bestandspläne 

schriftlich anzufordern oder bei uns abzuholen und mit der zuständigen 

Betriebsstelle der EWR Netz GmbH Kontakt aufzunehmen. Eine Rohrleitungs-

auskunft erhalten Sie über unsere Mailadresse: leitungsauskunft@ewr-netz.de. 

 

Bei Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken ist zu den Leitungstrassen 

ein Abstand von 2,50 m einzuhalten, damit einerseits Beschädigungen der 

Leitungen durch Wurzeldruck und Bodenaustrocknung und andererseits 

Beeinträchtigungen der Bepflanzung, z. B. bei erforderlichen Tiefbauarbeiten, 

vermieden werden. Sollte dieser Abstand bei der Anpflanzung unterschritten 

werden, so sind technische Schutzmaßnahmen in gegenseitigem Einvernehmen - 

spätestens im Rahmen der Pflanzarbeiten - notwendig. 

 

Raumbedeutsame Maßnahmen sind von unserer Seite in den nächsten Jahren nicht 

vorgesehen. 

 

Die Kosten für Leitungssicherungsmaßnahmen oder Umlegungen vorhandener 

Leitungen werden dem Verursacher in Rechnung gestellt, soweit keine 

vertraglichen oder sonstigen Festlegungen anderweitige Regelungen vorgeben. 

 

Freundliche Grüße 

 

EWR Netz GmbH 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie | Postfach 2011 | 55010 Mainz 

 
Verbandsgemeinde Gau-Algesheim 
c/o Planergruppe ROB GmbH 
Am Kronberger Hang 3 
65824 Schwalbach am Taunus 

 DIREKTION 
LANDESARCHÄOLOGIE 
 
Außenstelle Mainz 
 
Postanschrift 
Postfach 2011 
55010 Mainz 
 
Hausanschrift 
Große Langgasse 29 
55116 Mainz 
 
www.gdke.rlp.de 
 
27.02.2025 Mein Aktenzeichen 

TÖB 25-034 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
31.01.2025  
 

Ansprechpartner/-in 
  

 

Telefon  
06131-2016-303 

  

Betr.: Appenheim, Bebauungsplan „Steinbachmühle“; Beteiligung gem. § 4 Abs. 

1 BauGB. 

hier: Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Mainz. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. 

Planung keine archäologische Fundstelle verzeichnet. Es ist aber nur ein geringer Teil der 

tatsächlich im Boden vorhandenen, archäologischen Denkmale bekannt.  

 

Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist grundsätzlich an die Übernahme 

folgender Auflagen gebunden: 

 

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-

schutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) hinzuweisen. Danach ist jeder 

zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit 

als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu 

sichern. 

 

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Ver-

waltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion 

Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den 

Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen 

können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. 
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notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge 

für die Maßnahmen erforderlich.  

 
Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrens-

schritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten 

können. 

 

Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt 

nicht Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege zu den Baudenkmälern in Mainz und 

der Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Weiterleitung ist nicht 

möglich. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. 

 

 

Gebietsreferent Landesarchäologie Mainz 

 

 

>> Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. << 



















Bankverbindung: Bundesbank Filiale Ludwigshafen 
BIC MARKDEF1545 
IBAN DE79 5450 0000 0054 5015 05 
USt.-IdNr. DE355604202 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  
Postfach 10 02 55 | 55133 Mainz  

Verbandsgemeindeverwaltung 
Gau-Algesheim 
Hospitalstraße 22 
55435 Gau-Algesheim 

Emy-Roeder-Straße 5  
55129 Mainz 
Telefon +49 6131 9254 0 
Telefax +49 6131 9254 123 
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www.lgb-rlp.de 

10.03.2025 

Mein Aktenzeichen 
Bitte immer angeben! 
3240-0113-25/V1 
kp/sdr 

Ihr Schreiben vom 
31.01.2025 

Telefon 

Bebauungsplan "Steinbachmühle" der Ortsgemeinde Appenheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bebau-

ungsplan "Steinbachmühle" von dem auf Eisen und Mangan verliehenen Bergwerks-

feld "Appenheim II" überdeckt wird. Das Bergrecht für das Bergwerksfeld wird von der 

Firma Barbara Rohstoffbetriebe GmbH, Hannoversche Straße 23 in 31547 Rehburg-

Loccum aufrechterhalten. 

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen unserer Behörde 

keine Dokumentationen oder Hinweise vor. In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt 

kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht. 

Das in Rede stehende Gebiet befindet sich zudem innerhalb des Aufsuchungserlaub-

nisfeldes für Erdwärme "Ingelheim". 
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Inhaberin der Berechtigung ist die EVI Energieversorgungsgesellschaft Ingelheim 

mbH, Rheinstraße 194 b in 55218 Ingelheim am Rhein. 

Da wir keine Kenntnisse über eventuelle Planungen der o.g. Bergwerkseigentümerin 

und Inhaberin haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit den o.g. Firmen in Verbindung zu 

setzen. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Das Plangebiet verläuft am Fuße bzw. Rand eines ausgedehnten Rutschgebiets.   

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 

DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvor-

haben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) sind in 

der Regel objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu empfehlen. Bei Bauvorhaben 

in Hanglagen ist das Thema Hangstabilität in die Baugrunduntersuchungen einzu-

beziehen.  

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu 

berücksichtigen. 

Generell weisen wir auf den Flyer "Sicher Bauen in Rheinhessen", online abrufbar 

unter: 

https://www.lgb-rlp.de/fileadmin/service/lgb_downloads/ingenieurgeologie/sicher-

bauen_in_rheinhessen_2.auflage_version_2014_12_04.pdf 

hin. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 
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Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-

schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 

sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz 

unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 

 
Direktor 
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Konto der Landesoberkasse:  Ust-ID-Nr.: Besuchszeiten:  
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen DE 305 616 575 Montag-Donnerstag 
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05   9.00–12.00 Uhr, 14.00–15.30 Uhr 
BIC: MARKDEF1545   Freitag 9.00–12.00 Uhr 
 
Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere Informationen fin-
den Sie hierzu auf unserer Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/  
Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle der SGD 
Süd, siehe https://sgdsued.rlp.de/service/elektronische-kommunikation 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 42 40 |  
55032 Mainz 

 
VG-Verwaltung Gau-Algesheim 
Hospitalstraße 22 
55435 Gau-Algesheim 
 
Per Mail: bauleitplanung@vg-gau-algesheim.de 

 REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 
 
Kleine Langgasse 3 
55116 Mainz 
Telefon 06131 2397-0 
Telefax 06131 2397-155 
Poststelle.Referat33@sgdsu
ed.rlp.de 
www.sgdsued.rlp.de 
 
4. März 2025 

Mein Aktenzeichen 
5133-
0002#2025/0005-0111 
33 

Ihr Schreiben vom 
31.01.2025 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
 

 
 

Telefon / Fax 
 
 

  

   

BBP "Steinbachmühle", OG Appenheim 

Hier: Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 31.01.2025 baten Sie um Stellungnahme zu dem o. g. Bebauungs-

plan. Dem Bebauungsplan kann aufgrund von Belangen des Hochwasserschutzes 

derzeit nicht zugestimmt werden (Details siehe Punkt 1). Ich bitte die nachfolgenden 

Hinweise und Anregungen für das Verfahren zu beachten: 

 

1. Allgemeine Wasserwirtschaft - Gewässer/Hochwasserschutz 

Der Bebauungsplan ist in der vorgelegten Form abzulehnen. 

Begründung: 

Parallel zum Aufstellungsverfahrens dieses Bebauungsplanes findet die entspre-

chende 37. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Gau-Algesheim 

statt. Gemäß meiner Beteiligung an dieser Teilfortschreibung ist die Ausweisung die-

ses Wohngebietes aus folgendem Grund abzulehnen: 
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„Der betroffene Bereich befindet sich im Außenbereich von Appenheim. Im derzeitigen 

Flächennutzungsplan ist der nördliche Teilbereich als Aussiedlerhof dargestellt wäh-

rend es sich bei den übrigen Flächen derzeit um Flächen für die Landwirtschaft han-

delt. Mit der hier vorgelegten Änderung soll fast die gesamte Fläche, mit Ausnahme 

eines Grünstreifens parallel zum Welzbach (Gewässer III. Ordnung), als Wohnbauflä-

che ausgewiesen werden. Da sich jedoch ca. 1/3 der Fläche im festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet befindet, ist diese Ausweisung aus wasserwirtschaftlicher Sicht 

abzulehnen. 

 

Begründung:   

Gemäß § 78 Absatz 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten 

die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. 

 

Somit kann auf dieser Basis auch nicht der Bebauungsplan entwickelt werden. Die 

Bereiche des festgesetzten Überschwemmungsgebietes dürfen nicht als Wohnbauflä-

che ausgewiesen werden.  

 

2. Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung 

Neben der Sanierung der denkmalgeschützten Gesamtanlage wurden mehrere Ne-

benanlagen sowie Anlagen zur Gartengestaltung errichtet. Der Bau dieser Anlagen 

erfolgte ohne Genehmigung. Um nachträglich das Planungsrecht für die genannten 

Nebenanlagen sowie Anlagen zur Gartengestaltung zu schaffen, soll ein Bebauungs-

plan für die Liegenschaft „Steinbachmühle“ aufgestellt werden. Für das Plangebiet soll 

ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden mit der Zielsetzung, neben dem Woh-

nen ergänzende Nutzungen zuzulassen. 

Als Maß der baulichen Nutzung wird für das Allgemeine Wohngebiet eine Grundflä-

chenzahl (GRZ) von 0,15 festgesetzt. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grund-

flächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauNVO jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,35 überschritten 

werden. Diese Festsetzung dient gem. textlichen Ausführungen zum Bebauungsplan 
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der planungsrechtlichen Sicherung bestehender Nebenanlagen innerhalb des Plange-

bietes. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass aufgrund der festgestellten Kli-

maveränderungen Eingriffe u. a. auch in den Wasserhaushalt auf das mindeste be-

schränkt werden sollten und die Verringerung der Grundwasserneubildung durch ver-

siegelte Flächen so gering wie möglich ausfallen sollte. 

Der Planbereich befindet sich nicht in einem bestehenden oder geplanten Trinkwas-

serschutzgebiet. 

Wassergewinnungsanlagen/Brunnen im Umfeld sind hier nicht bekannt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl das Herstellen von Brunnen gem. 

§ 49 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. § 46 Abs. 2 Satz 2 Landeswasser-

gesetz (LWG) als auch das Entnehmen, Zutage fördern oder Ableiten von Grundwas-

ser für den Haushalt und zur gärtnerischen Nutzung gem. § 46 Abs. 1 WHG i. V. m. 

§ 44 Abs. 1 LWG anzeigepflichtig sind (bei Entnahmen bis zu 24 m³/d bei der unteren 

Wasserbehörde, bei darüber liegenden Entnahmen bei der oberen Wasserbehörde). 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans zur Schaffung eines nachträglichen Pla-

nungsrechts zur Sicherung bestehender (Neben-)anlagen bestehen aus Sicht des 

Grundwasserschutzes keine Bedenken. 

Frage: Wie werden die Wasserbecken (eines davon als Pool genutzt) gespeist? Wie 

wird das Wasser ggf. abgeleitet? 

 

3. Abwasserbeseitigung 

Ergänzt werden sollte unbedingt folgende Vorgabe: 

Bei Einleitung in das Fließgewässer ist hinsichtlich der Abflussverschärfung ein Aus-

gleich der Wasserführung nach § 28 LWG erforderlich, d.h. das Niederschlagswasser 

darf nur gedrosselt über einen Rückhalteraum, der für ein 50-jährliches Regenereignis 

zu bemessen ist, eingeleitet werden. 

Für die Bemessung von Versickerungsanlagen ist dieselbe Jährlichkeit anzuwenden. 

Einleitungen in Fließgewässer sowie in Grundwasser erfordern eine wasserrechtliche 

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zu 

beantragen ist. 
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4. Bodenschutz 

Der Planungsbereich (Gemarkung Appenheim, Flur 5, Flurstück/e 320/2, 320/3, 320/4, 

65 tlw. und 281 tlw.) ist im BODENINFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ 

(BIS RP), BODENSCHUTZKATASTER (BOKAT) nicht als bodenschutzrechtlich rele-

vante Fläche erfasst. Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich dieses Flur-

stückes/dieser Flurstücke dennoch hier bislang nicht bekannte und daher nicht er-

fasste Bodenbelastungen/schädliche Bodenveränderungen, Altstandorte/Verdachts-

flächen und/oder Altablagerungen befinden können und das Kataster somit Lücken 

aufweisen kann. 

Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz vom 25.7.2005 sind der Grundstücksei-

gentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, 

Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädli-

chen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (SGD 

Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Mainz) mitzutei-

len. 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den o. g. Bebau-

ungsplan, sofern die o. g. Hinweise beachtet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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